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 Veröffentlicht am 29.02.1956

Norm

ZPO §503 C2b

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß das Berufungsgericht von den Feststellungen des Erstgerichtes nur dann abgehen darf, wenn es

die Wiederholung der in erster Instanz unmittelbar aufgenommenen Beweise vornimmt, gilt nur hinsichtlich der

Beweise, welche mit dem vom Berufungsgericht als für die Entscheidung relevant erachteten Beweisthema im

Zusammenhang stehen.
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